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Landsturmkurse ab 1964

Das Bundesgesetz vom 21. Dezember i960 über die Aenderung des
Bundesgesetzes über die Militärorganisation sieht einerseits eine Verjüngung
unserer Armee durch Herabsetzung der altersmässigen Begrenzung der
Wehrpflicht und der Neuordnung der einzelnen Heeresklassen, anderseits
eine Ausdehnung der ordentlichen Instruktionsdienste auf die neue Heeresklasse

Landsturm vor. Die entsprechenden neuen Artikel der Militärorganisation
treten auf den 1. Januar 1964 in Kraft. Damit setzt die Schrittweise

Durchführung der beiden Massnahmen ein.
Der Bundesrat hat die Durchführung der Wiederholungskurse, Ergänzungskurse

und Landsturmkurse neu geregelt. Dabei wurden die bisher gültigen
Vorschriften für Wiederh0lungskurse und Ergänzungskurse mit den neuen
Vorschriften über die Landsturmkurse verbunden. Einzelheiten der Durchführung
werden vom Eidgenössischen Militärdepartement geregelt.

Dienstpflichtige des Landsturms werden künftig zu einem Landsturmkurs von
13 Tagen oder zu zwei Landsturmkursen von je 6 Tagen Dauer einberufen.
Einheiten und Stäbe des Landsturms werden vom Jahr 1965 hinweg zu reinen
Landsturmkursen einberufen. In den aus-Landwehr und Landsturm oder aus allen
drei Heeresklassen gemischten Formationen werden die Landsturmleute für zwei
Wochen zu den Wiederholungs- oder Ergänzungskursen ihrer Einheit oder ihres
Stabes einberufen.
Die neuen Landsturmkurse sind für die Wehrmänner des neuen Landsturms
bestimmt. In den Uebergangsjahren 1964 bis 1966 werden Unteroffiziere,Gefreite
und Soldaten, die das 50» Altersjahr zurückgelegt haben, aber noch nicht aus
der Wehrpflicht entlassen sind, nicht mehr zu Landsturmkursen einberufen.
Ferner wird im Jahr 1964 auf die Einberufung von Landsturmleuten des
Jahrganges 1914 verzichtet.
Die schrittweise Einführimg des Landsturmkurse erfolgt in der Weise, dass
von 1964 hinweg zu den Wiederholungs- und Ergänzungskursen der aus Landwehr

und Landsturm oder aus allen drei Heeresklassen gemischte Formationen
auch Wehrmänner des Landsturms einberufen werden, und zwar betrifft diese
Einberufung 1964 Unteroffiziere, Gefreite und Solldaten der Jahrgänge 1915
und 1916» Von 1965 an werden dann auch die Landsturminformationen zu
crdentlichem Instruktionsdienst aufgeboten, und zwar die Mehrheit der
'Formationen im Abstand von je vier Jahren.

Ein kleiner Teil der Landsturmformationen wird jedes zweite Jahr für sechs
Tage aufgeboten, wobei Unteroffieziere, Gefreite und Soldaten zweimal
einberufen werden. Die Offiziere werden auch im Landsturmalter zu vermehrten
Dienstleistungen herangezogen. In den Landsturmformationen und in den aus
Auszug und Landwehr gemischten Formationen haben die Offiziere alle Kurse
ihrer Einheit oder ihres Stabes zu bestehen.

Das Aufgebotspkakat 1964 wird neben den Wiederholungskrusen und den
Ergänzungskursen bereits auch die Bestimmungen über die Landsturmkurse im
Rahmen der gemischten Formationen enthalten.
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